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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Neukloster

Bekanntmachung der Genehmigung
Die Stadtvertretung Neukloster hat in ihrer Sitzung am 10.07.2023 
die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen und 
die dazugehörige Begründung gebilligt. Die 13. Änderung des 
Flächennutzungenplanes der Stadt Neukloster steht im Zusam-
menhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 43 mit der 
Gebietsbezeichnung „Wohnbebauung nördlich der Blumenstraße“.
Die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Neuklos-
ter wurde vom Landrat des Landkreises Nordwestmecklenburg 
mit Schreiben vom 27.11.2023 genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung der 13. Änderung des Flächen-
nutzungsplanes wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 28.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221), bekannt gemacht.
Die genehmigte 13. Änderung des Flächennutzungsplanes wird 
am Erscheinungstag dieser Bekanntmachung wirksam. Jeder-
mann kann die 13. Änderung des Flächennutzungsplanes, die 
dazugehörige Begründung sowie die Zusammenfassende Erklä-
rung im Rathaus der Stadt Neukloster, Bauamt, Hauptstraße 27, 
23992 Neukloster, während der Öffnungszeiten einsehen und 
Auskunft über den Inhalt verlangen. Die Planunterlagen sind 
darüber hinaus auch im Internet auf der Seite der Stadt Neu-
kloster und im zentralen Bau- und Planungsportal des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern einsehbar.
Unbeachtlich werden:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche 

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die 
Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind (§ 215 BauGB).
Etwaige Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften der 
Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 
(KV M-V) oder von aufgrund der KV M-V erlassenen Verfahrens-
vorschriften beim Zustandekommen der 13. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes sind nach § 5 Abs. 5 KV M-V in dem dort 

bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
aus der sich die Verletzung ergeben soll, innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung gegenüber der Stadt Neukloster 
geltend gemacht worden sind.
Diese Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt 
Neukloster verfügbar.

Neukloster, den 28.12.2023

Frank Meier
Bürgermeister
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Neujahrsgrüße aus Glasin

Willkommen, neues Jahr
Das neue Jahr kann beginnen!
Langsam nimmt es seine Position ein
Im Kalender wird 2024 zu lesen sein
mit neuer Erkennungszahl verseh´n
ist das Jahr noch frisch und unverbraucht
von schöner und geheimnisvoller Gestalt
Stehend, wie vor einem unbekannten Wald
Bin ich bereit, Neues zu wagen?
Mit gelassener und doch spannender Erwartung
Ich freue mich schon jetzt auf das Kommende.

Sei willkommen neues Jahr!
Obwohl noch viele Fragen offen sind
Antworten werde ich suchen und finden
Wer wird mit mir weiterhin unterwegs sein?
Wie werde ich durch das fremde Terrain geh´n?

Wer wird auch in der Not noch zu mir steh´n?
Fragen, deren Antworten ich erleben möchte
Wem kann ich mit meinen Gaben dienen?
Oder wer wird meine Stütze brauchen?
Wer wird sich mir anvertrauen?

Ich möchte den Blick für das Wesentliche behalten
und immer offen für neue Herausforderungen bleiben
das neue Jahr wird ein neues Kapitel schreiben
egal, was das neue Jahr uns bringen wird
ich wünsche mir, dass wir bleiben unbeirrt
Darum begrüße ich zuversichtlich das neue Jahr

Ich wünsche Ihnen ein gesundes und glückliches neues Jahr 2024.

Ute Marx
Bürgermeisterin




